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Vertrag zur Gründung der EWG - Protokoll über bestimmte Vorschriften betreffend 
Frankreich

 DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

VON DEM WUNSCH GELEITET, gewisse besondere Probleme, die im gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen, 
in Übereinstimmung mit den allgemeinen Zielen dieses Vertrags zu regeln, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die diesem Vertrag als Anhang beigefügt 
sind: 

I. Abgaben und Beihilfen 

1. Die Kommission und der Rat nehmen jährlich eine Prüfung des in der Franken-Zone angewandten 
Systems der Ausfuhrbeihilfen und der besonderen Einfuhrabgaben vor. 

Bei dieser Prüfung gibt die französische Regierung die Maßnahmen bekannt, die sie zur Herabsetzung und 
Rationalisierung der Höhe der Beihilfen und Abgaben treffen will. 

Ferner teilt sie dem Rat und der Kommission die Einführung neuer Abgaben, die sie auf Grund weiterer 
Liberalisierungen plant, sowie die Umgestaltung der Beihilfen und Abgaben mit, die sie innerhalb des am 1. 
Januar 1957 geltenden Abgabenhöchstsatzes in Aussicht nimmt. Diese Maßnahmen können innerhalb dieser 
Organe erörtert werden. 

2. Ist der Rat der Auffassung, daß bestimmte Industriezweige der anderen Mitgliedstaaten durch die 
fehlende Einheitlichkeit beeinträchtigt werden, so kann er auf Vorschlag der Kommission auf Grund eines 
mit qualifizierter Mehrheit gefaßten Beschlusses die französische Regierung ersuchen, bestimmte 
Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Abgaben und Beihilfen für jede der drei Gruppen Rohstoffe, 
Halbwaren und Fertigwaren zu treffen. Trifft die französische Regierung diese Maßnahmen nicht, so 
ermächtigt der Rat mit qualifizierter Mehrheit die anderen Mitgliedstaaten, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, 
deren Bedingungen und Einzelheiten er festlegt. 

3. War die laufende Zahlungsbilanz der Franken-Zone länger als ein Jahr ausgeglichen und haben ihre 
Währungsreserven einen unter besonderer Berücksichtigung des Außenhandelsvolumens als 
zufriedenstellend anzusehenden Stand erreicht, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag 
der Kommission entscheiden, daß die französische Regierung das System der Abgaben und Beihilfen 
abzuschaffen hat. 

Wird zwischen der Kommission und der französischen Regierung über die Frage, ob der Stand der 
Währungsreserven der Franken-Zone als zufriedenstellend angesehen werden kann, kein Einvernehmen 
erzielt, so übertragen sie diese Feststellung einer im gegenseitigen Einvernehmen als Schiedsrichter 
gewählten Persönlichkeit oder Stelle. Kommt keine Einigung zustande, so ernennt der Präsident des 
Gerichtshofes den Schiedsrichter. 

Lautet die Entscheidung auf Abschaffung, so ist diese derart durchzuführen, daß das Gleichgewicht der 
Zahlungsbilanz nicht beeinträchtigt wird; insbesondere können die Beihilfen und Abgaben schrittweise 
abgeschafft werden. Ist die Abschaffung durchgeführt, so sind die Bestimmungen dieses Vertrags 
uneingeschränkt anzuwenden. 

Der Begriff „laufende Zahlungsbilanz“ hat die Bedeutung, die ihm bei den internationalen Organisationen 
und dem Internationalen Währungsfonds beigelegt wird; er umfaßt die Handelsbilanz und die unsichtbaren 
Transaktionen, die den Charakter von Erträgen oder Dienstleistungen haben. 

II. Entgelt für Überstunden 
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1. Nach Ansicht der Mitgliedstaaten wird die Errichtung des Gemeinsamen Marktes am Ende der ersten 
Stufe Verhältnisse herbeiführen, unter denen die Grundlage, bei deren Überschreitung Überstunden vergütet 
werden, sowie die durchschnittliche Höhe dieser Überstundenzuschläge in der Industrie den betreffenden 
Werten in Frankreich entsprechen werden, und zwar nach dem Durchschnitt des Jahres 1956. 

2. Treten diese Verhältnisse am Ende der ersten Stufe nicht ein, so hat die Kommission Frankreich zu 
ermächtigen, hinsichtlich der durch die Ungleichheit in der Art der Überstundenvergütung in 
Mitleidenschaft gezogenen Industriezweige Schutzmaßnahmen zu ergreifen, deren Bedingungen und 
Einzelheiten sie festlegt, es sei denn, daß während dieser Stufe der durchschnittliche Zuwachs des 
Lohnniveaus in den gleichen Zweigen anderer Mitgliedstaaten die in Frankreich eingetretene Erhöhung im 
Vergleich zum Durchschnitt des Jahres 1956 um einen Hundertsatz übersteigt, den die Kommission mit 
Zustimmung des Rates festsetzt, der hierbei mit qualifizierter Mehrheit beschließt. 

Geschehen zu Rom, am 25. März neunzehnhundertsiebenundfünfzig.

P. H. Spaak. J. Ch. Snoy et d’Oppuers. Adenauer. Hallstein.
Pineau. M. Faure.
Antonio Segni. Gaetano Martino.
Bech. Lambert Schaus.
J. Luns. J. Linthorst Homan.


